
Reise- und Flugunfallversicherung GE Money Bank MasterCard Silver/Gold

Kundeninformation nach VVG 
Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form einen Überblick über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungs-

vertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 

Wer ist Versicherer?

Der Versicherer ist die Mondial Assistance International AG, nachstehend MONDIAL genannt, mit Sitz an der Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. Die Mondial Assistance Inter-

national AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. 

Wer ist Versicherungsnehmerin?

Versicherungsnehmerin ist die GE Money Bank AG, nachstehend GEMB genannt, mit Sitz am Bändliweg 20, 8048 Zürich.

Welche Risiken sind versichert und was ist der Umfang der Versicherungsleistungen?

Versichert sind die Folgen von Unfällen, die eine versicherte Person als Passagier (Lenker oder Insasse) mit einem versicherten Transportmittel während einer Reise erleidet, 

sofern die Reisekosten im Voraus zu mindestens 80% mit einer gültigen GE Money Bank MasterCard Silver bzw. GE Money Bank MasterCard Gold Kreditkarte bezahlt wurden. 

Der Umfang der Versicherungsleistungen ist: 

• im Todesfall eine Todesfallsumme von CHF 300000.– (GE Money Bank MasterCard Silver) bzw. CHF 600000.– (GE Money Bank MasterCard Gold); für versicherte Personen, 

die im Zeitpunkt des Unfalles das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, beträgt die Todesfallentschädigung höchstens CHF 10000.–;

• im Invaliditätsfall eine Invaliditätssumme (anteilsmässig je nach Grad der Invalidität) von CHF 300000.– (GE Money Bank MasterCard Silver) bzw. CHF 600000.–

(GE Money Bank MasterCard Gold);

• die Bezahlung von Transport- und Rettungskosten in Höhe von CHF 60000.– (GE Money Bank MasterCard Silver und GE Money Bank MasterCard Gold). Eine detaillierte 

Auflistung der versicherten Risiken sowie des genauen Umfangs der Versicherungsleistungen ergibt sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

Welche Personen sind versichert?

Aufgrund des mit der Versicherungsnehmerin abgeschlossenen Kollektivversicherungsvertrages gewährt MONDIAL Karteninhabern einer GE Money Bank MasterCard Silver 

bzw. GE Money Bank MasterCard Gold Kreditkarte sowie den sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) ergebenden zusätzlichen Personen Versicherungs-

schutz und ein mit den Versicherungsleistungen im Zusammenhang stehendes direktes Forderungsrecht.

Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen?

•	 Ereignisse, die bereits vor Ausstellung der GE Money Bank MasterCard Silver oder GE Money Bank MasterCard Gold Kreditkarte

	 bzw. vor Antritt der Reise eingetreten sind.

•	 Unfälle auf dem Arbeitsweg. 

•	 Unfälle mit vom Versicherten geleasten Motorfahrzeugen und Flugzeugen. 

•	 Folgen von kriegerischen Ereignissen. 

•	 Ereignisse im Zusammenhang mit der Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man sich wissentlich einer Gefahr aussetzt.

Wer ist Prämienschuldnerin?

Die Prämie wird von der Versicherungsnehmerin, GEMB, übernommen. 

Welche Pflichten haben die versicherten Personen?

•	 Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhaltenspflichten vollumfänglich nachzukommen (z.B. unverzügliche Meldung eines Schadenfalls an 	

	 die GEMB).

•	 Alles zu unternehmen, was zur Minderung des Schadens und zu dessen Klärung beitragen kann (z.B. Ermächtigung Dritter, MONDIAL zur Abklärung des Versiche-	

	 rungsfalles die entsprechenden Unterlagen, Informationen etc. herauszugeben).

Diese Auflistung enthält nur die wichtigsten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und aus dem VVG.

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss eines Kreditkartenvertrages für GE Money Bank MasterCard Silver bzw. GE Money Bank MasterCard Gold und endet mit 

Kündigung durch die GEMB oder durch den Karteninhaber. Überdies endet der Versicherungsschutz durch Kündigung des Kollektivversicherungsvertrages zwischen der GEMB 

und MONDIAL.

Wie behandelt MONDIAL Daten?

MONDIAL bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben, und verwendet diese insbesondere für die Bestimmung der Prämie, 

für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Leistungsfällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch oder elektronisch 

aufbewahrt.

MONDIAL kann Daten im erforderlichen Umfang an involvierte Dritte, namentlich andere beteiligte Versicherer, Behörden, Anwälte und externe Sachverständige, weiterleiten. 

Eine Datenweitergabe kann auch zum Zweck der Aufdeckung oder Verhinderung eines

Versicherungsmissbrauchs erfolgen.
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